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Aufgabenstellung
Land- und Forstwirtschaft, Straßenplanungen der öffentli-

chen Hand, Naturschutz, Hochwasserschutz, alle diese Nut-

zungen beanspruchen Land.

Für Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, die Landwirt-

schaft, Gemeinden, ebenso wie für den Naturschutz und den 

Tourismus ist es elementar, die benötigten Flächen möglichst 

optimal bereitgestellt zu bekommen.

Hier kann die Flurneuordnung unter anderem durch Grund-

erwerb, Wegebau oder die Neuordnung und Zusammenle-

gung von Grundstücken helfen.

Für die vielfältigen Problemstellungen bietet die Flurneu-

ordnung maßgeschneiderte Lösungen.

Der Bund und das Land Baden-Württemberg stellen hierfür 

Fördermittel zur Verfügung.

Nachhaltige      
Strukturverbesserung
Die Flurneuordnung ist ein Bodenordnungsverfahren zur 

ganzheitlichen und nachhaltigen Entwicklung der ländli-

chen Räume. 

Ihr Ziel ist, die Produktions- und Arbeitsbedingungen in 

der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern, die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu sichern und die Schönheit und den Er-

holungswert der Landschaft und die ökologische Vielfalt zu 

erhalten und weiterzuentwickeln. 

Diese Ziele werden in besonderem Maße sozialverträglich 

und bürgernah in einem ausgewogenen Gesamtkonzept un-

ter Beteiligung aller im ländlichen Raum relevanten Akteure 

zusammengeführt und umgesetzt. 



Land- und Forstwirtschaft
Für den Erhalt unserer Kulturlandschaft ist eine gesicherte 

landwirtschaftliche Nutzung unbedingt notwendig.

Flurneuordnungsverfahren verbessern die Produktions- 

und Arbeitsbedingungen nachhaltig zum Beispiel durch die 

Zusammenlegung der Grundstücke zu besser geformten 

Einheiten, die einen zweckmäßigen und damit auch ressour-

censchonenden Einsatz der modernen landwirtschaftlichen 

Maschinen ermöglichen.

Die Herstellung eines abgestuften, leistungsfähigen Wege-

netzes, das den Anforderungen der modernen landwirt-

schaftlichen und forstwirtschaftlichen Maschinen genügt, ist 

eine wichtige Aufgabe des Flurneuordnungsverfahrens.

Dadurch reduzieren sich die zur Landbewirtschaftung erfor-

derlichen Fahrzeiten und mit ihnen der Treibstoffverbrauch, 

Rüstzeiten und Bewirtschaftungszeiten. Eine Untersuchung 

von Flurneuordnungsverfahren in jüngster Zeit ergab eine 

jährliche Einsparung an Maschinenkosten von rund 60 €/ha 

und des Zeitaufwandes von rund 4 Arbeitsstunden/ha.

Infrastruktur
Die Flurneuordnung beschleunigt den Bau planfestgestellter 

überregionaler Infrastrukturprojekte, wie z.B. Straßen- und 

Schienenneubauten.

Sie kann den entstehenden Flächenbedarf auf einen größeren 

Kreis von Eigentümer gleichmäßig verteilen und eine Enteig-

nung vermeiden.

Auch die sogenannten Zerschneidungsschäden infolge neuer 

Infrastrukturprojekte – wie die Durchtrennung von Land-

wirtschaftsflächen, des Wegenetzes und der Biotopvernet-

zung – sollen in einer Flurneuordnung beseitigt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger profitieren davon, dass die ne-

gativen Auswirkungen des Bauprojekts durch eine Flurneu-

ordnung abgemildert werden. Der Unternehmensträger des 

Infrastrukturprojekts profitiert davon, dass er schneller in 

Besitz der Trassenflächen gelangt.

Gewässerentwicklung,   
Hochwasserschutz 
Die Flurneuordnung bietet viele Chancen, die Oberflächen-

gewässer und den Hochwasserschutz zu unterstützen.

Eine naturnahe Gestaltung und die Ausweisung und Siche-

rung von Uferrandstreifen dient der ökologischen Aufwer-

tung der Fließgewässer und dem Hochwasserschutz gleicher-

maßen.

Die Schaffung von Pufferzonen entlang von stehenden Ge-

wässern mindert den Nährstoffeintrag.

Bei der Planung wird der Hochwasserschutz mit dem Ziel, 

möglichst viel Niederschlagswasser in der Fläche zurückzu-

halten, berücksichtigt. Zum Beispiel durch die Verwendung 

von wasserdurchlässigen Wegbefestigungen oder die Festle-

gung einer hangparallelen Bewirtschaftung.

Außerdem können im Sinne eines aktiven Hochwasserschut-

zes neue Retentionsflächen ausgewiesen oder Flächen für 

Rückhaltebecken bereitgestellt werden.

Naturschutz, Biotopvernetzung
Die Verbesserung der Agrarstruktur und die Sicherung der 

natürlichen Ressourcen sind gleichwertige Ziele eines Flur-

neuordnungsverfahrens. Daher werden in einer modernen 

und nachhaltigen Flurneuordnung sowohl die Arbeits- und 

Produktionsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft 

verbessert, als auch den vielfältigen Anforderungen des Na-

turschutzes Rechnung getragen. Die Umsetzung des landes-

weiten Biotopverbunds, die Gewässerentwicklung und die 

Erhaltung und Mehrung der biologischen Vielfalt stehen im 

Vordergrund.

Im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens können unter 

anderem Flächen für Arten- und Biotopschutzmaßnahmen 

bereitgestellt und somit Biotope und andere ökologisch 

wertvolle Lebensräume gesichert werden.

Die Entflechtung von Nutzungskonflikten und die Auswei-

sung von Pufferzonen um ökologisch wertvolle Lebensräume 

ist im Zuge eines Flurneuordnungsverfahrens ebenso möglich.


